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Beschlüsse der öffentlichen Sitzung des
Kreistages Ostvorpommern vom 30.03.2009

Beschluss-Nr.: 425-33/09

7 Haushaltsplan 2009 
Vorlage: 135/2008

Beschluss
Der Kreistag beschließt die Haushaltssatzung des Land-
kreises Ostvorpommern für das Haushaltsjahr 2009 im
Haushaltsplan, Anlagen und Haushaltssicherungskon-
zept. Die Haushaltssatzung hat folgenden Wortlaut (sie-
he Anlage). 
Der § 1, Ziffer 1 der Haushaltssatzung wird wie folgt
geändert:
Œ... 1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf 237.664.600  
in der Ausgabe auf 257.096.900   und...• 
Der § 2, Ziffer 2. der Haushaltssatzung wird wie folgt
geändert; 
Œ... 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigun-
gen auf 3.404.400  ...•

Beratungsergebnis: 
Mehrheitlich dafür, 7 dagegen, 8 Enthaltungen

Anklam, 31.03.2009

Beschluss-Nr.: 426-33/09 

8 Verwaltungsvereinbarung des Landes Mecklenburg-
Vorpommern (W-MV) zur Durchführung des Geset-
zes zur Umsetzung von Zukunftsinvestitionen der
Kommunen und Länder (ZuInvG) 
Vorlage: 24/2009

Beschluss
Der Kreistag stimmt der durch die Landrätin und dem 1.
Stellvertreter am 11.3.2009 unterzeichneten Verwal-
tungsvereinbarung des Landes Mecklenburg-Vorpom-
mern (W-MV) zur Durchführung des Gesetzes zur Um-
setzung von Zukunftsinvestitionen der Kommunen und
Länder (ZuInvG) zu.

Beratungsergebnis: 
Einstimmig, 1 Enthaltung

Anklam, 31.03.2009

Beschluss-Nr.: 427-33/09

9 Kreditaufnahme zur Umschuldung in Höhe von ma-
ximal 939.169,58   für das Senioren- und Pflegeheim
Koserow 
Vorlage: 18/2009

Beschluss
Der Kreistag beschließt:
1. Der Landrätin wird die Ermächtigung erteilt, den

am 05.03.1996 zzgl. der am 11.03.2004 getroffe-
nen Nachtragsvereinbarung Nr. 1 zur Schuldur-
kunde vom 05.03.1996 zwischen der Deutschen
Postbank AG (ehemals DSL Bank) und dem
Landkreis Ostvorpommern, Senioren- und Pfle-
geheim Koserow, abgeschlossenen Kommunal-
kredit über 1.227.100,51   (2.400.000,00 DM) in
Höhe einer Restschuld vom maximal 939.169,58
  per 01.04.2009 umzuschulden.
Das Darlehen ist als Annuitätendarlehen aufzu-
nehmen.
Für die Kreditaufnahme sind mindestens drei An-
gebote einzuholen. Vor der Vergabe ist die beab-
sichtigte Vergabeentscheidung durch das Rech-
nungsprüfungsamt daraufhin zu prüfen, dass das
günstigste Angebot ausgewählt worden ist.

2. Die Landrätin hat den Kreistag auf der dem Tage
des Abschlusses des Kreditvertrages folgenden
Kreistagssitzung über den Vertragsabschluss und
die neuen Konditionen zu unterrichten.

Beratungsergebnis: 
Einstimmig, 1 Enthaltung

Anklam, 31.03.09

Beschluss-Nr.: 428-33/09

10 Kreditaufnahme zur Umschuldung für ein Darlehen
mit gestaffelter Auszahlung in Höhe von
2.183.938.39   
Vorlage: 14/2009

Beschluss
Der Kreistag beschließt:

1. Der Landrätin wird die Ermächtigung erteilt, drei
Darlehen, deren Zinsbindung im Jahr 2009 aus-
laufen, umzuschulden und als ein Darlehen mit
gestaffelter Auszahlung in Höhe von
2.183.938,39   aufzunehmen.
Das Darlehen ist als variables Ratendarlehen auf
der Basis des 3-Monats-Euribors unter Berück-
sichtigung der bisher vorgesehenen Laufzeit bis
zum 30.10.2015 auszuschreiben, da bereits ein
Zinssatzswap mit einer festen Verzinsung in
Höhe von 4,145 % abgeschlossen wurde.
Für die Kreditaufnahme sind mindestens drei An-
gebote einzuholen. Vor der Vergabe ist die beab-
sichtigte Vergabeentscheidung durch das Rech-
nungsprüfungsamt daraufhin zu prüfen, dass das
günstigste Angebot ausgewählt worden ist.

2. Die Landrätin hat den Kreistag auf der dem Tage
des Abschlusses des Kreditvertrages folgenden
Kreistagssitzungen über den Vertragsabschluss
und die neuen Konditionen zu unterrichten.

Beratungsergebnis: 
Einstimmig, 1 Enthaltung

Anklam, 01.04.09
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Beschluss-Nr.: 429-33/09

11 Kreditaufnahme zur Umschuldung in Höhe von
1.915.759,15  
Vorlage: 15/2009

Beschluss
Der Kreistag beschließt:

1. Der Landrätin wird die Ermächtigung erteilt, den
am 02.08.1999 zwischen der Sparkasse Vorpom-
mern und dem Landkreis Ostvorpommern abge-
schlossenen Kommunalkredit über 2.556.459,41
  (5.000.000,00 DM) in Höhe einer Restschuld
von 1.915.759,15   per 30.07.2009 umzuschul-
den.
Das Darlehen ist als Ratendarlehen unter
Berücksichtigung der bisher vorgesehenen Lauf-
zeit bis zum 30.03.2025 aufzunehmen.
Für die Kreditaufnahme sind mindestens drei An-
gebote einzuholen. Vor der Vergabe ist die beab-
sichtigte Vergabeentscheidung durch das Rech-
nungsprüfungsamt daraufhin zu prüfen, dass das
günstigste Angebot ausgewählt worden ist.

2. Die Landrätin hat den Kreistag auf der dem Tage
des Abschlusses des Kreditvertrages folgenden
Kreistagssitzung über den Vertragsabschluss und
die neuen Konditionen zu unterrichten.

Beratungsergebnis: 
Einstimmig, 1 Enthaltung

Anklam, 01.04.09

Beschluss-Nr.: 430-33/09

12 Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung für
die gymnasialen Schulstandorte Gutzkow und Wol-
gast und Aktualisierung der Prioritätenliste Schul-
bau 
Vorlage: 23/2009

Beschluss
Der Kreistag stimmt der Fortschreibung der Schulent-
wicklungsplanung, wie in der Anlage dargestellt, zu.

Beratungsergebnis: 
Mehrheitlich dafür, 1 dagegen, 1 Enthaltung

Anklam. 01.04.09

Landkreis Ostvorpommern 
Die Landrätin 
Demminer Str. 71 - 74 
17389 Anklam Anklam, den 31.03.2009

Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes für den
Zeitraum 2006 - 2011 

Mit Wirkung vom 01.04.2009 wird die folgende Fortschreibung
des Schulentwicklungsplanes des Landkreises Ostvorpommem
für die Zeit von 2006 bis 2011 in Kraft gesetzt:

3.1.2. Schlossgymnasium Gützkow
3.1.4. Runge-Gymnasium Wolgast
3.3. Schulzentren
3.3.1. Schulzentrum Wolgast
Prioritätenliste der Schulbauten und Rekonstruktionen

3.1.2. Schlossgymnasium Gützkow
Der Einzugsbereich des Gymnasiums Gützkow umfasst große
Teile des ehemaligen Landkreises Greifswald Land.
Mit der Hanse- und Universitätsstadt Greifswald gibt es seit vie-
len Jahren eine Verwaltungsvereinbarung, die beinhaltet, dass
Schüler nördlich des hier dargestellten Einzugsbereiches die
Gymnasien der Stadt besuchen können.

Das Gymnasium entwickelte sich zu einer zweizügigen Ganz-
tagsschule von Klasse 7 bis Klasse 12.
Die Schule führt ihre Schüler bis zum Abitur.
Das Schlossgymnasium Gutzkow ist eine gebundene Ganz-
tags- und Europaschule. Sie wurde für das Projekt ŒModellschu-
le Selbstständigkeit für Schulen• ausgewählt und hat außerdem
die Titel Umwelt- und Gesunde Schule.
In Form des ganztägigen Lernens steht die Einheit von Fordern
und Fördern der Individualität jedes Schülers im Mittelpunkt der
pädagogischen Arbeit.
Die Förderung bzw. Spezialisierung erfolgt in zwei Richtungen,
zum einen durch einen bilingualen Sachfachunterricht in engli-
scher Sprache in den Jahrgangsstufen 7 - 12, wodurch die Abi-
turienten einen zusätzlichen Sprachpass erwerben, für den pro
Schuljahr Bewertungseinheiten in Form von credits erworben
werden. Bei Schulabschluss erfolgt eine graduierte Zerti“zie-
rung, die den Absolventen optimale Voraussetzungen für ein
Studium im vereinten Europa ermöglichen.
Aber auch naturwissenschaftlich interessierte und begabte
Schüler werden gefördert.
Diese Förderung erfolgt durch schulinterne Programme und
Projekte sowie durch die Kooperation mit der Universität Greifs-
wald und dem Bildungswerk der Wirtschaft M-V. In beiden Be-
reichen laufen Modellprojekte, die vom Ministerium für Bildung
und Kultur M-V bestätigt sind.
Diese individuelle Förderung ist nur durch die Ganztagsschule
möglich, da der Wechsel von Phasen des angestrengten Ler-
nens und Phasen des Sich-Erholens und Wirkens in Arbeits-
und Interessengemeinschaften die Entwicklung der Schülerper-
sönlichkeiten fördert.
In diesen Prozess sind sowohl inner-, als auch außerschulische
Partner integriert.
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Neue Formen des Lernens und Lehrens wurden systematisch
eingeführt und werden kontinuierlich weiterentwickelt.
Die Schule verfügt außer dem historischen Schloss, das vor al-
lem äußerlich dringend rekonstruktionsbedürftig ist, über mo-
derne Fachraum- und Unterrichtsraumgebäude aus der Zeit
nach der Wende. Der Bau des Gymnasiums wurde noch im Alt-
kreis Greifswald-Land begonnen und nach der Gebietsreform
vom Landkreis Ostvorpommern vollendet. Die Schule verfügt
auch über eine moderne 3-Feld-Sporthalle.
Die bauliche Ausführung, insbesondere des als erstes entstan-
denen Unterrichtsraumgebäudes, lässt sehr zu wünschen übrig,
so dass im Jahre 2005 schon eine große Zahl der Fenster ge-
wechselt werden musste.
Raumbilanz; UR = Unterrichtsräume, FUR = Fachunter-
richtsräume, GR = Gruppen- und Aufenthaltsräume
Das Gymnasium verfügt über 21 UR, 8 FUR und 14 GR.
Für ein zweizügiges Gymnasium stehen ausreichend Unter-
richtsräume zur Verfügung.
Für das Schlossgymnasium Gützkow ist derzeit keine ver-
lässliche Prognose möglich. Ein weiterer Unsicherheitsfak-
tor besteht in der zu erwartenden Schulwahlfreiheit ab dem
Schuljahr 2010/2011.

Im Schuljahr 2008/2009 wurden die notwendigen Mindest-
schülerzahlen erstmals deutlich unterschritten. Die Schule
erhielt eine Sondergenehmigung zur Bildung der Eingangs-
klassen.

Werden die Schülermindestzahlen auch im Schuljahr
2009/2010 nicht erreicht, wird keine Eingangsklasse gebil-
det. Kann im darauf folgenden Schuljahr wiederholt keine
Eingangsklasse gebildet werden, ist das Gymnasium auf-
zuheben. Der Termin für die Aufhebung wird unter Berück-
sichtigung einer ausreichenden Unterrichtsversorgung der
verbleibenden Klassen mit der unteren Schulaufsicht ver-
einbart und dem Kreistag vorgelegt.

Werden die Eingangszahlen im Schuljahr 2009/2010 er-
reicht, werden die 7. Klassen gebildet und der Schulent-
wicklungsplan ggf. nach dem 28.02.2010 fortgeschrieben.
Eine weitere Unterschreitung der Schülermindestzahlen bis
einschließlich des Schuljahres 2011/2012 führt zur Aufhe-
bung des Gymnasiums.

Unabhängig von der Perspektive des Gymnasiums werden
im Gebäude des Gymnasium zukünftig große räumliche
Kapazitäten über dem Bedarf vorhanden sein. Deshalb wird
ein Konzept für die Aufnahme der Schule für Erziehungs-
schwierige mit Allgemeiner Förderschule aus Behrenhoff
zu erstellen sein, um einerseits die Bedingungen für diese
Schule zu verbessern und andererseits die Ausgaben für
die Schulstandorte deutlich zu senken.

3.1.4. Runge-Gymnasium Wolgast
entfällt
Neu aufgenommen wird der Punkt
3.3. Schulzentren:
3.3.1. Schulzentrum Wolgast
(Bestandsschule des Schulnetzes 2006 - 2011)

Die Wolgaster Schulgeschichte ist eine sehr lange. Seit 139 Jah-
ren gibt es in Wolgast die Möglichkeit, das Abitur zu machen.
Die Stadt Wolgast und der Landkreis Ostvorpommern stimmen
darin überein, dass Wolgast ein Schulstandort bleiben soll, der
das Ablegen des Abiturs auch weiterhin ermöglichen soll.
Die Schülerzahlen in Klasse 7 des Runge-Gymnasiums und die
derzeit möglichen Schülervorausberechnungen geben nicht die
Garantie, dass die notwendigen Mindestschülerzahlen in der
Perspektive dauerhaft erreicht werden. Große Veränderungen
in der gymnasialen Schullandschaft des Landkreises machen
derzeit eine Vorausberechnung äußerst schwierig.
Dennoch wird zunächst davon ausgegangen, dass die für die
Sicherung des Gymnasiums notwendigen Schüler in der Ein-
gangsstufe wieder erreicht werden.
Da sich die nächsten Gymnasien in einer Entfernung be“nden,
die für einen großen Teil der Schüler Schulwege von über 60
min erzwingen würden, sind dauerhaft mindestens 44 Schüler
zu erreichen.
Zu den Schülerzahlen;
Die folgende Tabelle stellt die Entwicklung der Schülerzahlen
an den Regionalen Schulen der Stadt Wolgast in den nächsten
Jahren dar.

Regionale Schule Wolgast
Schülerzahlen mit Gymnasiasten:
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Der Kreisdurchschnitt des Übergangs zu den Gymnasien liegt
bei 33 %. Wird der zu erwartende Übergang aus den Regiona-
len Schulen des heutigen Berechnungsgebietes unter Zugrun-
delegung dieses Kreisdurchschnitts errechnet, ergibt sich für
die nächsten Jahre folgendes Bild (Die Regionalen Schulen
Karlshagen und Lubmin werden dabei jeweils nur mit 16,5 %
belegt, da Schüler dieser Bereiche traditionell auch noch die
Gymnasien in Heringsdorf und Greifswald besuchten.):

nur 33 % + 16,5 % + 16,5 %
RegS RegS RegS
Wolgast Karlshagen Lubmin

__________________________________________________
2009/2010 33 Schüler (5 S) 38 Schüler (8 S) 46 Schüler
2010/2011 33 Schüler (5 S) 38 Schüler (7 S) 45 Schüler
2011/2012 27 Schüler (8 S) 35 Schüler (8 S) 43 Schüler
2012/2013 34 Schüler (7 S) 41 Schüler (8 S) 49 Schüler
2013/2014 34 Schüler (8 S) 42 Schüler (8 S) 50 Schüler

Für das Schuljahr 2009/2010 haben sich 68 Schüler angemel-
det.
Es besteht also durchaus die Möglichkeit, dass die für die Er-
haltung des Gymnasiums notwendigen Schülerzahlen erreicht
werden.
Je nach Entwicklung der benachbarten gymnasialen Ausbil-
dungsrichtungen werden sich diese Zahlen erhöhen oder verrin-
gern.
Sollten die Schülerzahlen “ir die Eingangsklassen 7 des Gym-
nasiums für die Schuljahre 2010/2011 und 2011/2012 und die
weiteren Vorausberechnungen nicht den Nachweis erbringen,
dass die notwendigen Schülerzahlen dauerhaft erreicht werden,
werden mit dem Ende des Schuljahres 2011/2012 das Runge-
Gymnasium als Teil des bestehenden Wolgaster Schulzen-
trums und eine Regionale Schule der Stadt Wolgast aufgeho-

ben und mit Beginn des Schuljahres 2012/2013 eine eigenstän-
dige Regionale Schule/Gymnasium im Schulzentrum Wolgast
errichtet.
Diese verbundene Regionale Schule/Gymnasium wird von der
Stadt Wolgast und dem Landkreis Ostvorpommern auf der
Grundlage eines öffentlich-rechtlichen Vertrages gemeinsam “-
nanziert. Über die Schulträgerschaft ist zu gegebener Zeit ein
gesonderter Beschluss zu fassen.
Das Schulzentrum Wolgast wird dann aus den beiden eigen-
ständigen Einrichtungen Beru”iche Schule mit Fachgynmasium
und verbundene Regionale Schule/Gymnasium bestehen. Die
für diese Schulart notwendigen Schülermindestzahlen könnten
allein im bisherigen Einzugsbereich der Regionalen Schulen
Wolgast nachgewiesen werden (siehe obere Tabelle!)
Die Schule ist dann ebenfalls eine Ganztagsschule
Die Schule führt ihre Schüler über die Berufsreife, die Mittlere
Reife bis zum Abitur und gibt für viele Schüler eine gute Ge-
währ für ein langes gemeinsames Lernen.
Das gymnasiale Teil ist eine Allgemein Bildende Schule mit ma-
thematisch-, naturwissenschaftlich-neusprachlicher Ausrich-
tung.
Darüber hinaus hat die Schule einen fachlichen Schwerpunkt in
den Bereichen der Bildenden Kunst und der Musik, die in be-
sonderer Weise die Außendarstellung prägen.
Die enge Zusammenarbeit des gymnasialen Teils mit dem
Fachgymnasium im Schulzentrum ermöglichen besondere Bil-
dungsangebote.
Der Unterricht wird im modernen Campus des Schulzentrums
sowie im Gebäude der bisherigen Regionalen Schule durchge-
führt. Für den musisch-künstlerischen Bereich im Rahmen der
Ganztagsschule ist das traditionelle Gebäude am Lustwall vor-
gesehen.

Regionale Schule Karlshagen
ab Klasse 7 ohne Gymnasiasten

Regionale Schule Lubmin
ab Klasse 7 ohne Gymnasiasten
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Raumbilanz:
Zahlenmäßig stehen ausreichend Unterrichtsräume zur Verfü-
gung.
Für die Schule ist eine 3-Feld-Mehrzweckhalle (im Rahmen der
IZBB-Förderung) in Vorbereitung.

Prioritätenliste der Schulbauten und Rekonstruktionen
Schulobjekt 
bzw. Träger Maßnahme Kosten in  
_______________________________________________________
Kreiseigene Schulen
Schulzentrum Wolast Mehrzweckhalle für 

Schulzentrum 2.500.000,-
Sanierung Lustwall 2.000.000,-

Gymnasium Anklam Sanierung Altbau 2.430.000,-
Gymnasium Heringsdorf Sanierung und 

Erweiterung 
Gebäude
Ersatzbau Turnhalle 4.500.000,-

Gymnasium Gützkow Fassade 500.000,-
Begehbarkeit 
Turnhallenboden 100.000,-

Förderzentrum Sanierung 
Behrenhoff Vollwärmeschutz 

Gebäude
Sanierung Turnhalle 450.000,-

Förderschule Wolgast Abschluss Sanierung 
Gebäude 250.000,-

Schule zur individuellen
Lebensbewältigung
Zirchow Küche, Sanitär 100.000,-

Schulen in den Ämtern und Gemeinden
Amt am Peenestrom Regionalen Schule

ŒKosegarten• in 
Wolgast
Erweiterung 1.900.000,-
Außenanlagen noch nicht 

geplant
Regionalen Schule
mit GS Herberleinstr
in Wolgast
Erweiterung 2.000.000,-
Grundschule 
Paschenberg
in Wolgast noch nicht 

geplant
Grundschule Lassan
Sanierung 500.000,-

Amt Landhagen Regionale Schule mit 
GS Neuenkirchen
Esseneinnahmeraum
Lehrküche
Schaffung und 
Rekonstruktion von
Fachunterrichtsräumen 2.840.000,-
Grundschule Dersekow
Sanitär, Fenster 15.000,-

Amt Lubmin Reg. Schule Lubmin
Sanierung und 
Umgestaltung 2.500.000,-
GS Kemnitz
Fassade, 
Wärmedämmung 300.000,-
GS Krösiln
Sanierung Gebäude
Erweiterung Turnhalle noch nicht 

geplant
GS Wusterhusen
Sanierung, 
Vollwärmeschutz 150.000,-

Amt Anklam Land Regionale Schule mit 
GS Ducherow
Dachsanierung, Heizung 300.000,-
Grundschule Krien 50.000,-
Regionale Schule mit
GS Spantekow
Erweiterung 
Ganztagsschule 200.000,-

Amt Züssow Grundschule Karlsburg/
Züssow
Umbau des Schulgebäudes
in Züssow in eine 
Grundschule2.000.000,-
Grundschule Züssow
Sporthalle 2.200.000,-
Regionalschule Gützkow
Erweiterung 

Ganztagsschule noch nicht 
geplant

Anklam Friedrich-Schiller-Schule
Modernisierung 800.000,-
Käthe-Kollwitz-Schule
Umbau von Räumlichkeiten
für Ganztagsschule 400.000,-
Grundschule
ŒVilla Kunterbunt•
Sicherung Schulstandort 650.000,-

Seebad Heringsdorf Regionalschule
Sanierung 2.602.530,-
Regionale Schule
Abriss Seitenflügel u. 
Neubau Aula2.525.061,-
Grundschule
An- bzw. Neubau, 4.700.000,-
Einfeldsporthalle 1.080.000,-

Beschluss-Nr.: 431-33/09

13 Stellungnahme des Landkreises Ostvorpommern
zum Entwurf des Gesetzes zur Schaffung zukunfts-
fähiger Strukturen der Landkreise und kreisfreien
Städte des Landes M-V
Vorlage: 27/2009
Beschluss
Der Kreistag des Landkreises Ostvorpommern macht
sich die in der Anlage 1 beigefügte ŒErste Positionierung
des Landkreistages MecklenburgVorpommern zum Ent-
wurf des Landkreisneuordnungsgesetzes• zu eigen und
beauftragt die Landrätin, diese als Stellungnahme des
Landkreises Ostvorpommern dem Innenministerium zu-
zuleiten.
Beratungsergebnis: 
Mehrheitlich dafür, 7 dagegen, 5 Enthaltungen

Anklam, 01.04.09

Beschluss-Nr: 432-33/09 

14 Öffentlich-rechtlicher Vertrag zur BSE-Probenent-
nahme entsprechend Tierseuchengesetz
Vorlage: 22/2009

Beschluss
Der Kreistag stimmt dem öffentlich-rechtlichen Vertrag
zur BSE-Probenahme entsprechend Tierseuchengesetz
zwischen den Landkreis Ostvorpommern, einschließlich
der Hansestadt Greifswald und dem Landkreis Demmin
zu.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltungen

Anklam, 01.04.09

Erste Positionierung des Landkreistages
Mecklenburg-Vorpo mmern zum Entwurf eines Land-

kreisneuordnungsgesetzes

10. Februar 2009
1. Der Landkreistag begrüßt ausdrücklich die Feststellung des

Leitbildes des Landtages und des darin enthaltenen Gesamt-
rahmens, dass für ein zukunftsfähiges Mecklenburg-Vorpom-
mern nur ein ganzheitlicher Ansatz der Verwaltungsmoderni-
sierung zielführend sein kann. 
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Alle Reformmaßnahmen auf Ebene der Landkreise müssen
danach einerseits nachhaltig tragfähige und effiziente Verwal-
tungsstrukturen schaffen und andererseits die ehrenamtlich
ausgeübte kommunale Selbstverwaltung erhalten und stärken.

2. Die Landkreise in Mecklenburg-Vorpommern bekennen sich
zum bestehenden Reformbedarf, der aufgrund der finanziellen
und demografischen Veränderungen eine umfassende Moder-
nisierung aller Ebenen der Verwaltung erforderlich macht. Ein
ganzheitlicher Reformansatz kann nicht an den Grenzen der
Landkreise Halt machen.
Die Finanz- sowie Strukturprobleme des Landes lassen sich
nicht allein durch eine Kreisgebietsreform lösen.

3. Der vorliegende Entwurf eines Landkreisneuordnungsgeset-
zes ist nicht geeignet, die Ziele des Leitbildes des Landtages
zu erreichen:
€ Die mit der neuen Struktur der Landkreise erwarteten Ko-

steneinsparungen von 53,6 Mio.   werden durch das Gut-
achten des Landesrechnungshofes nicht ausreichend be-
legt. Die zur Ermittlung von Optimierungs- und
Fusionsrenditen vorgelegten Kennzahlen lassen sich ohne
vertiefte Detailprüfung und weitere Angaben nicht nachvoI-
Iziehen. Das Gutachten weist eine Reihe von wesentlichen
rechnerischen und methodischen Fehlern sowie unplausi-
blen Feststellungen auf. Gegenläufige Kosten für die Um-
strukturierung und den laufenden Betriebsmehraufwand in
größeren Landkreisen sind in die Betrachtungen nicht ein-
geflossen. Offen bleibt, bis wann die theoretisch errechne-
ten Effekten in voller Höhe realisiert werden sollen. Zu
Recht wird dargestellt, dass der überwiegende Teil der er-
warteten Einsparungen bereits in den jetzigen Strukturen
erreichbar ist. Solche Effekte dürfen zur Begründung einer
Landkreisneuordnung nicht herangezogen werden.

€ Die Übertragung der Ergebnisse auf die übrigen Landkrei-
se in Mecklenburg-Vorpommern ist fehlerhaft, da sie die
unterschiedlichen Situationen der einzelnen Landkreise im
Hinblick auf die Strukturen, bereits durchgeführte Persona-
leinsparungen oder Organisationsentscheidungen nicht
berücksichtigt. Das Gutachten geht von einer optimalen
strukturellen, organisatorischen und personellen Situation
eines neuen Landkreises aus. Dies entspricht nicht der
Realität in Mecklenburg-Vorpommern.

€ Eine hinreichende Abwägung von Alternativen zur Kreis-
strukturreform oder von unterschiedlichen Strukturmodel-
len findet nicht statt. Ob die erwarteten Effizienzrenditen
auch auf anderem Weg etwa durch interkommunale Zu-
sammenarbeit erreicht werden, wird weder im vorliegen-
den Gesetzentwurf noch im Gutachten des Landesrech-
nungshofes hinreichend belastbar untersucht.

€ Die mit der Zerschneidung eines Landkreises einherge-
hende Zerstörung gewachsener raumordnerischer, insbe-
sondere wirtschaftliche und naturräumliche Zusammen-
hänge und die negativen Folgen für leistungsfähige
Strukturen werden nicht betrachtet.

€ Eine Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung wird
nicht erreicht. Erweiterte materielle Kompetenzen oder fi-
nanzielle Handlungsspielräume für die Kreistage sind nicht
vorgesehen. Die bloße Erreichbarkeit eines Kreissitzes für
Kreistagsmitglieder ist nicht ausreichend, um die Vorgaben
des Landesverfassungsgerichtes zur Überschaubarkeit
und zur Zumutbarkeit ehrenamtlicher Tätigkeit in größeren
Landkreisen zu erfüllen. Die Beachtung von Zuordnungs-
wünschen kann nicht verfassungsrechtliche Grenzen aus-
hebeln.

€ In verfassungsrechtlich bedenklicher Weise weicht der
Entwurf in 3 von 6 Fällen erheblich von den Vorgaben des
Landtages zu den Flächengrößen ab. Landkreise mit einer
Fläche von bis zu 4910 qkm sind einer Steuerung durch
ehrenamtlich kommunalpolitische Tätige nicht zugänglich
und nicht überschaubar.

€ Durch die Privilegierung der neuen großen kreisangehöri-
gen Städte werden mögliche Effekte konterkariert und der
ländliche Raum benachteiligt. Eine Stärkung der Aus-
gleichs- und Ergänzungsfunktion der Landkreise ist allen-
falls teilweise erkennbar.

€ Das grundsätzliche Anerkenntnis, dass eine Entschuldung
der Landkreise durch zusätzliche Landesmittel erforderlich
ist, bleibt mangels weiterer Schritte ein Lippenbekenntnis von
geringem Wert.

€ Eine Reihe von inhaltlichen Regelungen, Unklarheiten und
offenen Punkten führt zu rechtlichen Bedenken und beein-
trächtigt die Handhabbarkeit des Entwurfes.

4. Eine umfassende Funktionalreform findet nicht statt. Die
Grundsätze der Einheit und Einräumigkeit der Verwaltung wer-
den nicht umgesetzt. Statt wesentliche Einsparungen durch Auf-
gabenkritik und den Abbau von Doppelzuständigkeiten zu reali-
sieren, werden nur Strukturen festgelegt.

5. Die Auswirkungen der laufenden Novelle des Finanzausgleichs-
gesetzes sind nicht absehbar. Die derzeitigen Überlegungen
werden als deutliche Benachteiligung des ländlichen Raumes
zugunsten weniger Zentren abgelehnt.

6. Mangels Einbindung in einen Gesamtrahmen zur Schaffung ei-
nes zukunftsfähigen Mecklenburg-Vorpommern ist nicht erkenn-
bar, wie der vorliegende Entwurf dazu beitragen kann, die vor-
rangigen Probleme rückläufiger Finanzzuweisungen und
demografischer Entwicklungen positiv zu beeinflussen. Hier
müssen die Auswirkungen auf die Landkreise durch die Novelle
des Finanzausgleichsgesetzes und die Funktionalreform einbe-
zogen werden.

7. Die Mitgliederversammlung des Landkreistages hat am 23. Sep-
tember 2008 gefordert, dass Voraussetzung für eine Reform die
Erzielung wesentlicher Effizienzrenditen und die Stärkung der
kommunalen Selbstverwaltung sein müssen. Dies ist mit dem
jetzt vorliegenden Gesetzesentwurf und dem Gutachten des
Landesrechnungshofes nicht erfolgt. Sollte insoweit im weiteren
Verfahren keine grundlegende Verbesserung erreicht werden,
wäre eine Grundlage für eine Kreisgebietsreform entfallen.

Antrag auf Erteilung einer Leitungs- 
und Anlagenrechtsbescheinigung

Bekanntmachung der unteren Wasserbehörde des Land-
kreises Ostvorpommern

Reg.-Nr. 70.3/LAR/025/04/09
Die Untere Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern gibt
bekannt, dass der Zweckverband Wasser/Abwasser Boddenküste
(ZWAB), Kastanienweg 2 in 17498 Diedrichshagen, am 10. Februar
2009 einen Antrag auf Erteilung der Leitungs- und Anlagenrechtsbe-
scheinigung gemäß § 4 Abs. 1 Ziffer 2b der ŒVerordnung zur Durch-
führung des Grundbuchbereinigungsgesetzes und anderer Vor-
schriften auf dem Gebiet des Sachenrechts• (SachenR-DV) vom
20.12.1994 (BGBl. I S. 3900) in Verbindung mit § 9 des Grundbuch-
bereinigungsgesetzes (GBBerG) vom 20.12.1993 (BGBl. I S. 2182,
2192), zuletzt geändert durch Artikel 93 der Verordnung vom 31. Ok-
tober 2006 (BGBl. I S. 2407), für die

Trinkwasserverbindungsleitung vom Ortsnetz Sanz
bis Sanz Hof 5, Hof 6 und Hof 7

gestellt hat. Die davon betroffenen Grundstücke sind der Anlage 2 zu
entnehmen. Die Eigentümer dieser Grundstücke können den einge-
reichten Antrag sowie die beigefügten Anlagen bei der Unteren Was-
serbehörde des Landkreises Ostvorpommern in 17389 Anklam, Ell-
bogenstraße 2, Zi. 033 (Herr Wegener, Tel.: 03971/84714),
einsehen. Die Untere Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpom-
mern erteilt die Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung nach Ab-
lauf der gesetzlich festgelegten Frist von vier Wochen nach der Be-
kanntgabe.

Hinweise zur Einlegung von Widersprüchen:
Gemäß § 9 Abs. 1 und 9 GBBerG ist von Gesetzes wegen eine
beschränkte persönliche Dienstbarkeit für alle am 2. Oktober 1990
bestehenden öffentlichen wasserwirtschaftlichen Anlagen (mit
Ausnahme von Wasserwerken und Abwasserbehandlungsanla-
gen) entstanden. Die beschränkte persönliche Dienstbarkeit doku-
mentiert nur den Stand vom 3. Oktober 1990. Alle danach einge-
tretenen Veränderungen müssen durch einen zivilrechtlichen
Vertrag zwischen dem Antragsteller und dem Grundstücksei-
gentümer geklärt werden.
Ein in der Sache begründeter Widerspruch kann nur darauf ge-
richtet sein, dass die betroffene Leitung nicht vor dem 3. Oktober
1990 gebaut wurde bzw. dass die vom Antragsteller dargestellte
Leitungsführung nicht richtig ist. Ein Widerspruch kann nicht damit
begründet werden, dass kein Einverständnis mit der Belastung
des Grundstücks besteht. 
Der Widerspruch muss innerhalb von vier Wochen nach Bekannt-
gabe des Antrags eingelegt werden. Verspätet eingehende Wider-
sprüche werden nicht berücksichtigt. Der Widerspruch ist schrift-
lich oder zur Niederschrift bei der Landrätin als Untere
Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern, Demminer
Straße 71 - 74 in 17389 Anklam, einzulegen.
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Anlage 1

zum Antrag vom 10.02.2009 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für die TWVL vom Ortsnetz
Sanz bis Sanz Hof 5, Hof 6 und Hof 7

Reg.-Nr. 70.3/LAR/025/04/09

Knappe Beschreibung der Anlage
Art: Trinkwasserverbindungsleilung (TWVL)
Nenngröße: AZ DN 100 und DN 80 sowie PVC DN 80
Baujahr: 1973
Schutzstreifen: 1 m beidseitig zur Achse der TWVL,

Schutzstreifenbreite: 2 m
Bedeutung: Sicherung der Trinkwasserversorgung für

den Ort Sanz sowie die Ortsteile Sanz Hof
5, Sanz Hof 6 und Sanz Hof 7.
Die Trinkwasserleitungen wurden 1981
verlegt und sind in das Versorgungssy-
stem des ZWAB eingebunden. Eine stabi-
le Trinkwasserversorgung ist somit gesi-
chert.

Anlage 2

zum Antrag vom 10.02.2009 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für die TWVL vom Ortsnetz
Sanz bis Sanz Hof 5, Hof 6 und Hof 7

Reg.-Nr. 70.3/LAR/025/04/09

Liste der Grundstücke und Dienstbarkeiten
Der Inhalt der Dienstbarkeit umfasst das Recht nach § 4 Sa-
chenrechts-Durchführungsverordnung (SachenR-DV) vom
20.12.1994 (siehe Anlage 2/1).
Amtsgericht: Greifswald
Grundbuchamt: Greifswald
Grundbuchbezirk: Groß Kiesow
Leitungsbezeichnung: Trinkwasserverbindungsleitung

(TWVL) AZ DN 100, DN 80 und
PVC DN 80

Anlage 2/1

zum Antrag vom 10.02.2009 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für die TWVL vom Ortsnetz
Sanz bis Sanz Hof 5, Hof 6 und Hof 7

Reg.-Nr. 70.3/LAR/025/04/09

Inhalt der beschränkten persönlichen Dienstbarkeit gemäß
§ 4 der Sachenrechts-Durchführungsverordnung (Sa-
chenR-DV) vom 20.12.1994
Der Eigentümer berechtigt den Zweckverband Was-
ser/Abwasser Boddenküste zur uneingeschränkten Betreibung,
Unterhaltung, zur Entfernung und Erneuerung der sich auf dem
Grundstück be“ndenden Trinkwasserverbindungsleitung ent-
sprechend dem bei der unteren Wasserbehörde vorliegenden
Lageplan.
Innerhalb des 2 m breiten Schutzstreifens dieser Leitung dürfen
im Bereich von 1 m links und 1 m rechts der Leitungstrasse kei-
ne Gebäude und Anlagen errichtet oder sonstige Einwirkungen
vorgenommen werden, die den Bestand und die sichere Be-
triebsführung gefährden. Dazu gehören auch das Bep”anzen
mit Bäumen sowie das Lagern von Materialien. Im Übrigen blei-
ben die Rechte des Grundstückseigentümers auf Benutzung
des Schutzstreifens unberührt.
Der Zweckverband Wasser/Abwasser Boddenküste ist damit
berechtigt, zum Zweck der Ausübung der ihm gewährten Rech-
te in Havariefällen jederzeit das Grundstück zu betreten.
Dem Eigentümer wird rechtzeitig der Beginn von geplanten,
notwendigen Tätigkeiten mitgeteilt.

Der Eigentümer hat gegenüber dem Zweckverband Was-
ser/Abwasser Boddenküste oder dem vom Zweckverband Was-
ser/Abwasser Boddenküste beauftragten Unternehmen An-
spruch auf Ersatzleistungen, sofern durch die
Inanspruchnahme der Dienstbarkeitsbewilligung Schäden ent-
stehen.
Der Zweckverband Wasser/Abwasser Boddenküste ist jederzeit
berechtigt, seine Rechte durch Dritte ausführen zu lassen.

Antrag auf Erteilung einer Leitungs- 
und Anlagenrechtsbescheinigung

Bekanntmachung der unteren Wasserbehörde des
Landkreises Ostvorpommern

Reg.-Nr. 70.3/LAR/103/05/09
Die Untere Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern
gibt bekannt, dass der Zweckverband Wasser/Abwasser Bod-
denküste (ZWAB), Kastanienweg 2 in 17498 Diedrichshagen,
am 30. März 2009 einen Antrag auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung gemäß § 4 Abs. 1 Ziffer 2b der
ŒVerordnung zur Durchführung des Grundbuchbereinigungsge-
setzes und anderer Vorschriften auf dem Gebiet des Sachen-
rechts• (SachenR-DV) vom 20.12.1994 (BGBl. I S. 3900) in
Verbindung mit § 9 des Grundbuchbereinigungsgesetzes (GB-
BerG) vom 20.12.1993 (BGBl. I S. 2182, 2192), zuletzt geän-
dert durch Artikel 93 der Verordnung vom 31. Oktober 2006
(BGBl. I S. 2407), für die
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Trinkwasserversorgungsleitung von Wusterhusen
nach Pritzwald

gestellt hat. Die davon betroffenen Grundstücke sind der Anla-
ge 2 zu entnehmen. Die Eigentümer dieser Grundstücke kön-
nen den eingereichten Antrag sowie die beigefügten Anlagen
bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpom-
mern in 17389 Anklam, Ellbogenstraße 2, Zi. 033 (Herr Wege-
ner, Tel.: 03971/84714), einsehen. Die Untere Wasserbehörde
des Landkreises Ostvorpommern erteilt die Leitungs- und Anla-
genrechtsbescheinigung nach Ablauf der gesetzlich festgeleg-
ten Frist von vier Wochen nach der Bekanntgabe.

Hinweise zur Einlegung von Widersprüchen:
Gemäß § 9 Abs. 1 und 9 GBBerG ist von Gesetzes wegen eine
beschränkte persönliche Dienstbarkeit für alle am 2. Oktober
1990 bestehenden öffentlichen wasserwirtschaftlichen Anlagen
(mit Ausnahme von Wasserwerken und Abwasserbehandlungs-
anlagen) entstanden. Die beschränkte persönliche Dienstbar-
keit dokumentiert nur den Stand vom 3. Oktober 1990. Alle da-
nach eingetretenen Veränderungen müssen durch einen
zivilrechtlichen Vertrag zwischen dem Antragsteller und dem
Grundstückseigentümer geklärt werden.
Ein in der Sache begründeter Widerspruch kann nur darauf ge-
richtet sein, dass die betroffene Leitung nicht vor dem 3. Okto-
ber 1990 gebaut wurde bzw. dass die vom Antragsteller darge-
stellte Leitungsführung nicht richtig ist. Ein Widerspruch kann
nicht damit begründet werden, dass kein Einverständnis mit der
Belastung des Grundstücks besteht.
Der Widerspruch muss innerhalb von vier Wochen nach Be-
kanntgabe des Antrags eingelegt werden. Verspätet eingehen-
de Widersprüche werden nicht berücksichtigt. Der Widerspruch
ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Landrätin als Untere
Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern, Demminer
Straße 71 - 74 in 17389 Anklam, einzulegen.

Anlage 1

zum Antrag vom 30.03.2009 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für die TWVL von Wusterhu-
sen nach Pritzwald

Reg.-Nr. 70.3/LAR/103/05/09

Knappe Beschreibung der Anlage
Art: Trinkwasserversorgungsleitung (TWVL)

AZ
Nenngröße: DN 150
Baujahr: 1976
Schutzstreifen: 1 m beidseitig zur Achse der TWVL,

Schutzstreifenbreite: 2 m
Bedeutung: Sicherung der Trinkwasserversorgung für

die Orte Pritzwald, Rubenow, Konerow
und weitere Orte

Anlage 2

zum Antrag vom 30.03.2009 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für die TWVL von Wusterhu-
sen nach Pritzwald

Reg.-Nr. 70.3/LAR/103/05/09

Liste der Grundstücke und Dienstbarkeiten
Der Inhalt der Dienstbarkeit umfasst das Recht nach § 4 Sa-
chenrechts-Durchführungsverordnung (SachenR-DV) vom
20.12.1994 (siehe Anlage 2/1).

Amtsgericht: Greifswald
Grundbuchamt: Greifswald
Grundbuchbezirk: Wusterhusen
Leitungsbezeichnung: Trinkwasserversorgungsleitung

(TWVL) AZ DN 150
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Anlage 2/1

zum Antrag vom 30.03.2009 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für die TWVL von Wusterhusen
nach Pritzwald

Reg.-Nr. 70.3/LAR/103/05/09

Inhalt der beschränkten persönlichen Dienstbarkeit gemäß § 4
der Sachenrechts-Durchführungsverordnung (SachenR-DV)
vom 20.12.1994
Der Eigentümer berechtigt den Zweckverband Wasser/Abwasser
Boddenküste zur uneingeschränkten Betreibung, Unterhaltung, zur
Entfernung und Erneuerung der sich auf dem Grundstück be“nden-
den Trinkwasserversorgungsleitung entsprechend dem bei der un-
teren Wasserbehörde vorliegenden Lageplan.
Innerhalb des 2 m breiten Schutzstreifens dieser Leitung dürfen im
Bereich von 1 m links und 1 m rechts der Leitungstrasse keine Ge-
bäude und Anlagen errichtet oder sonstige Einwirkungen vorge-
nommen werden, die den Bestand und die sichere Betriebsführung
gefährden. Dazu gehören auch das Bep”anzen mit Bäumen sowie
das Lagern von Materialien. Im Übrigen bleiben die Rechte des
Grundstückseigentümers auf Benutzung des Schutzstreifens un-
berührt.
Der Zweckverband Wasser/Abwasser Boddenküste ist damit be-
rechtigt, zum Zweck der Ausübung der ihm gewährten Rechte in
Havariefällen jederzeit das Grundstück zu betreten.
Dem Eigentümer wird rechtzeitig der Beginn von geplanten, not-
wendigen Tätigkeiten mitgeteilt.
Der Eigentümer hat gegenüber dem Zweckverband Was-
ser/Abwasser Boddenküste oder dem vom Zweckverband Was-
ser/Abwasser Boddenküste beauftragten Unternehmen Anspruch
auf Ersatzleistungen, sofern durch die Inanspruchnahme der
Dienstbarkeitsbewilligung Schäden entstehen.
Der Zweckverband Wasser/Abwasser Boddenküste ist jederzeit be-
rechtigt, seine Rechte durch Dritte ausführen zu lassen.

Antrag auf Erteilung einer Leitungs- 
und Anlagenrechtsbescheinigung 

Bekanntmachung der unteren Wasserbehörde des
Landkreises Ostvorpommern

Reg.-Nr. 70.3/LAR/025/06/09
Die Untere Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern gibt
bekannt, dass der Zweckverband Wasser/Abwasser Boddenküste
(ZWAB), Kastanienweg 2 in 17498 Diedrichshagen, am 02. April
2009 einen Antrag auf Erteilung der Leitungs- und Anlagenrechts-
bescheinigung gemäß § 4 Abs. 1 Ziffer 2b der ŒVerordnung zur
Durchführung des Grundbuchbereinigungsgesetzes und anderer
Vorschriften auf dem Gebiet des Sachenrechts• (SachenR-DV) vom
20.12.1994 (BGBl. I S. 3900) in Verbindung mit § 9 des Grundbuch-
bereinigungsgesetzes (GBBerG) vom 20.12.1993 (BGBl. I S. 2182,
2192), zuletzt geändert durch Artikel 93 der Verordnung vom 31.
Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407), für die 
Trinkwasserverbindungsleitung von Groß Kiesow nach Sanz
Hof 5 
gestellt hat. Die davon betroffenen Grundstücke sind der Anlage 2
zu entnehmen. Die Eigentümer dieser Grundstücke können den
eingereichten Antrag sowie die beigefügten Anlagen bei der Unte-
ren Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern in 17389 An-
klam, Ellbogenstraße 2, Zi. 033 (Herr Wegener, Tel.: 03971/84714).

einsehen. Die Untere Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpom-
mern erteilt die Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung nach
Ablauf der gesetzlich festgelegten Frist von vier Wochen nach der
Bekanntgabe.

Hinweise zur Einlegung von Widersprüchen:
Gemäß § 9 Abs. 1 und 9 GBBerG ist von Gesetzes wegen eine be-
schränkte persönliche Dienstbarkeit für alle am 2. Oktober 1990 be-
stehenden öffentlichen wasserwirtschaftlichen Anlagen (mit Aus-
nahme von Wasserwerken und Abwasserbehandlungsanlagen)
entstanden. Die beschränkte persönliche Dienstbarkeit dokumen-
tiert nur den Stand vom 3. Oktober 1990. Alle danach eingetretenen
Veränderungen müssen durch einen zivilrechtlichen Vertrag zwi-
schen dem Antragsteller und dem Grundstückseigentümer geklärt
werden. Ein in der Sache begründeter Widerspruch kann nur darauf
gerichtet sein, dass die betroffene Leitung nicht vor dem 3. Oktober
1990 gebaut wurde bzw. dass die vom Antragsteller dargestellte
Leitungsführung nicht richtig ist. Ein Widerspruch kann nicht damit
begründet werden, dass kein Einverständnis mit der Belastung des
Grundstücks besteht. Der Widerspruch muss innerhalb von vier
Wochen nach Bekanntgabe des Antrags eingelegt werden. Verspä-
tet eingehende Widersprüche werden nicht berücksichtigt. Der Wi-
derspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Landrätin als
Untere Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern, Demmi-
ner Straße 71 - 74 in 17389 Anklam, einzulegen.

Anlage 1

zum Antrag vom 02.04.2009 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für die TWVL von Groß Kiesow
nach Sanz Hof 5

Reg.-Nr. 70.3/LAR/025/06/09

Knappe Beschreibung der Anlage
Art: Trinkwasserverbindungsleitung (TWVL) AZ
Nenngröße: DN 80
Baujahr: 1981
Schutzstreifen: 1 m beidseitig zur Achse der TWVL, Schutz-

streifenbreite: 2 m
Bedeutung: Sicherung der Trinkwasserversorgung für

den Ort Sanz, die Ortsteile Sanz Hof 5, Sanz
Hof 6 und Sanz Hof 7. Die Trinkwasserlei-
tung wurde 1981 verlegt und ist in das Ver-
sorgungssystem des ZWAB eingebunden.
Eine stabile Trinkwasserversorgung ist somit
gesichert.

Anlage 2

zum Antrag vom 02.04.2009 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für die TWVL von Groß Kiesow
nach Sanz Hof 5

Reg.-Nr. 70.3/LAR/025/06/09

Liste der Grundstücke und Dienstbarkeiten
Der Inhalt der Dienstbarkeit umfasst das Recht nach § 4 Sachen-
rechts-Durchführungsverordnung (SachenR-DV) vom 20.12.1994
(siehe Anlage 2/1).
Amtsgericht: Greifswald
Grundbuchamt: Greifswald
Grundbuchbezirk: Groß Kiesow
Leitungsbezeichnung: Trinkwasserverbindungsleitung 

(TWVL) AZ DN 80
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Anlage 2/1

zum Antrag vom 02.04.2009 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für die TWVL von Groß Kie-
sow nach Sanz Hof 5

Reg.-Nr. 70.3/LAR/025/06/09

Inhalt der beschränkten persönlichen Dienstbarkeit gemäß
§ 4 der Sachenrechts-Durchführungsverordnung (Sa-
chenR-DV) vom 20.12.1994

Der Eigentümer berechtigt den Zweckverband Was-
ser/Abwasser Boddenküste zur uneingeschränkten Betreibung,
Unterhaltung, zur Entfernung und Erneuerung der sich auf dem
Grundstück be“ndenden Trinkwasserverbindungsleitung ent-
sprechend dem bei der unteren Wasserbehörde vorliegenden
Lageplan. Innerhalb des 2 m breiten Schutzstreifens dieser Lei-
tung dürfen im Bereich von 1 m links und 1 m rechts der Lei-
tungstrasse keine Gebäude und Anlagen errichtet oder sonstige
Einwirkungen vorgenommen werden, die den Bestand und die
sichere Betriebsführung gefährden. Dazu gehören auch das Be-
p”anzen mit Bäumen sowie das Lagern von Materialien. Im
Übrigen bleiben die Rechte des Grundstückseigentümers auf
Benutzung des Schutzstreifens unberührt.

Der Zweckverband Wasser/Abwasser Boddenküste ist damit
berechtigt, zum Zweck der Ausübung der ihm gewährten Rech-
te in Havariefällen jederzeit das Grundstück zu betreten. Dem
Eigentümer wird rechtzeitig der Beginn von geplanten, notwen-
digen Tätigkeiten mitgeteilt.

Der Eigentümer hat gegenüber dem Zweckverband Was-
ser/Abwasser Boddenküste oder dem vom Zweckverband Was-
ser/Abwasser Boddenküste beauftragten Unternehmen An-
spruch auf Ersatzleistungen, sofern durch die Inanspruchnahme
der Dienstbarkeitsbewilligung Schäden entstehen.
Der Zweckverband Wasser/Abwasser Boddenküste ist jederzeit
berechtigt, seine Rechte durch Dritte ausführen zu lassen.

Wasser- und Bodenverband 
ŒRyck-Ziese•
Der Verbandsvorsteher

Verbandsversammlung
des Wasser- und Bodenverbandes

ŒRyck-Ziese• vom 25.03.2009

Beschlussvorlage M 01/02/2009

Beschlussvorschlag:
ŒDie Verbandsversammlung beschließt den Haushaltsplan
2009.•

Grundlage der Beschlussfassung:

§§ 8 und 9 der Satzung des Wasser- und Bodenverbandes
ŒRyck-Ziese• vom 15.03.2005.

Abstimmungsergebnis:

Anzahl der Anzahl der Anzahl der Anzahl der Anzahl der
Stimmen lt. anwesen- Ja- Nein- Enthal-
Mitglieder- den Stimmen Stimmen tungen
verzeichnis Stimmen
__________________________________________________
1.070 662 662 keine keine

PeenePeene-Echo-Echo
Mitteilungsblatt 

mit öffentlichen Bekanntmachungen 
der Kommunalverwaltung

Das ŒPeene-EchoŽ erscheint monatlich bis zum 5. eines jeden Monats und
wird kostenlos an alle erreichbaren Haushalte verteilt. Darüber hinaus liegt es
für jedermann zur Mitnahme in der Kreisverwaltung sowie den Verwaltungen der
Ämter und amtsfreien Gemeinden des Landkreises aus. 
Es kann auch beim Landkreis Ostvorpommern, Pressestelle, Demminer Str. 71 -
74, 17389 Anklam, gegen Erstattung der Versandkosten einzeln oder im Abonne-
ment bezogen werden. 
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Tel. 039931/5790 (Zentrale), Fax. 039931/57930

Satz und Druck: Verlag + Druck Linus Wittich KG, Röbeler Str. 9, 
17209 Sietow, 
Tel. 039931/5790 (Zentrale), Fax. 039931/57930, 
http://www.wittich.de, E-mail: info@wittich-sietow.de

Verantwortlich für den amtlichen Teil: Der Landrat, Verantwortlich für den An-
zeigenteil: Der Verlagsleiter. Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeila-
gen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unsere z. Zt. gülti-
ge Anzeigenpreisliste. Für nicht gelieferte Zeitungen infolge höherer Gewalt
oder anderer Ereignisse kann nur Ersatz des Betrages für ein Einzelexemplar
gefordert werden. Weitergehende Ansprüche, insbesondere auf Schadenser-
satz, sind  ausdrücklich ausgeschlossen. Namentlich gekennzeichnete Artikel
geben die Meinung des Verfassers wieder, der auch verantwortlich ist. Vom
Kunden vorgebene HKS-Farben bzw. Sonderfarben werden von uns aus 4C-
Farben gemischt. Dabei können Farbabweichungen auftreten, genauso wie
bei unterschiedlicher Papierbeschaffenheit. Deshalb können wir für eine ge-
naue Farbwiedergabe keine Garantie übernehmen. Diesbezügliche Beanstan-
dungen verp”ichten uns zu keiner Ersatzleistung.
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Öffentliche Bekanntmachungen

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
am 7. Juni 2009 bestimmen Sie, wer in den nächsten fünf Jah-
ren in Ihrer Gemeinde, Ihrer Stadt und Ihrem Kreis entscheidet.
Sie wählen die Personen, die z. B. über Kitas, Schulen und
Freizeiteinrichtungen, über Ansiedlung von Unternehmen oder
den Zustand von Straßen und öffentlichen Einrichtungen ent-
scheiden.

Gleichzeitig stimmen Sie darüber ab, wer Ihre Interessen wie
auch die Interessen des gesamten Landes in Europa vertritt.
Die internationale Finanz- und Wirtschaftskrise zeigt ganz deut-
lich: Probleme machen nicht an den Staatsgrenzen Halt - Lö-
sungen müssen europa- und weltweit gefunden werden.

Neben den Kandidaten der demokratischen Parteien und Wähl-
ergruppen wollen auch in diesem Jahr wieder Personen, die
rechtsextremen Parteien angehören oder ihnen nahe stehen, in
die Volksvertretungen einziehen. Einfache Rezepte - wie sie
Rechtsextremisten mit ihren Parolen versprechen - gibt es
nicht. Durch Abschottung, Demokratiefeindlichkeit und Extre-
mismus werden keine Probleme gelöst, kein einziger Arbeits-
platz und keine einzige Lehrstelle geschaffen - im Gegenteil:
Rechtsextremisten schaden dem Ansehen des Landes Meck-
lenburg-Vorpommern und gefährden Ihren Arbeitsplatz.
WIR wollen, dass die Menschen in unseren Städten und Ge-
meinden auch in Zukunft friedlich zusammenleben können,
Kon”ikte gewaltfrei gelöst werden, Minderheiten ohne Angst le-
ben und die Menschen füreinander einstehen. Demokratie und
Rechtsstaat bilden den Rahmen, innerhalb dessen Individualität
und unterschiedliche Lebensläufe möglich sind.

Deswegen rufen WIR Sie auf:
- Gehen Sie am 7. Juni zur Wahl!
- Überlassen Sie unsere Zukunft nicht Rassisten! Geben Sie

Ihre Stimmen nur den Kandidaten, die sich ohne Wenn und
Aber für Demokratie und ein gewaltfreies Miteinander aller
Menschen einsetzen!

WIR bitten Sie deshalb: Unterstützen Sie unseren Wahlaufruf
mit Ihrer Stimme und geben Sie ihn an Ihre Freunde und Be-
kannten weiter. Machen Sie deutlich: Zu jeder politischen Rich-
tung gibt es eine Alternative - aber es gibt keine Alternative zur
Demokratie!

WIR, die Unterzeichner, wollen nicht für eine bestimmte Partei
werben. WIR vertreten unterschiedliche Meinungen und
gehören verschiedenen oder gar keiner Partei an. Die Initiato-
ren und Unterstützer der Kampagne ŒWIR. Erfolg braucht Viel-
falt• setzen sich für ein demokratisches, freiheitliches und
weltoffenes Mecklenburg-Vorpommern ein. Wir leben in Meck-
lenburg-Vorpommern und wollen nicht zulassen, dass Extremi-
sten Angst verbreiten.

ŒZweckverband Wasserversorgung und
Abwasserbeseitigung - Festland Wolgast• 

Neufassung der Satzung über Stundung,
Niederschlagung und Erlass 

von Forderungen und Ansprüchen des
Zweckverbandes Wasserversorgung und 

Abwasserbeseitigung -
Festland Wolgast 

Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung für das
Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 08. Juni 2004 (GVOBl. M-V S. 205), zu-
letzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur Reform des Ge-
meindehaushaltsrechts vom 14.12.2007 (GVOBl. M-V S. 410),
der Abgabenordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom
1. Oktober 2002 (BGBl. I S. 3866; 2003 I S. 61), zuletzt geän-
dert durch Artikel 89 des Gesetzes vom 17. Dezember 2008
(BGBl. I S. 2586 mWv 1.9.2009), des Kommunalabgabengeset-
zes des Landes Mecklenburg-Vorpommern in der Fassung der
Bekanntmachung vom 12. April 2005 (GVOBl. M-V S. 146) wird
nach Beschlussfassung durch die Verbandsversammlung des
Zweckverbandes Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung
- Festland Wolgast, im Folgenden ŒZweckverband• genannt, am
08.04.2009 folgende Satzung erlassen: 

§ 1 
Anwendungsbereich 

Für die Stundung, Ratenzahlung, Niederschlagung und den Er-
lass von öffentlich-rechtlichen und privat-rechtlichen Forderun-
gen des Zweckverbandes Wasserversorgung und Abwasserbe-
seitigung - Festland Wolgast gelten die nachstehenden
Vorschriften, soweit gesetzlich nicht anderes bestimmt ist. 

§ 2 
Begriffsbestimmungen 

(1) Stundung ist die Hinausschiebung des Fälligkeitstermins für
die Erfüllung einer Forderung. 
Die Einräumung von Ratenzahlungen kommt einer Stundung
gleich. 
(2) Niederschlagung ist der vorübergehende Verzicht auf die
Beitreibung einer Forderung ohne Verzicht auf die Forderung
selbst. 
(3) Erlass ist der teilweise oder völlige Verzicht auf eine Forde-
rung. 
(4) Eine erhebliche Härte ist dann anzunehmen, wenn der Zah-
lungsp”ichtige sich aufgrund ungünstiger wirtschaftlicher Ver-
hältnisse vorübergehend in ernsthaften Zahlungsschwierigkei-
ten be“ndet oder im Falle der sofortigen Einziehung in diese
geraten würde. 

§ 3 
Verfahrensweise 

(1) Anträge auf Stundung, einschließlich Ratenzahlung oder Er-
lass von Forderungen des  Zweckverbandes sind an den  

Zweckverband Wasserversorgung und
Abwasserbeseitigung - Festland Wolgast 
- Der Verbandsvorsteher - 
Lotsenstraße 4 
17438 Wolgast 

in Form eines schriftlichen Antrages zu stellen. 
(2) Über den Antrag entscheidet gemäß § 7 dieser Satzung der
Verbandsvorsteher oder die Verbandsversammlung. 

§ 4 
Stundung 

(1) Ansprüche des Zweckverband können auf Antrag ganz oder
teilweise unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs ge-
stundet werden, wenn besondere Gründe vorliegen, die eine
Stundung (Hinausschieben des Fälligkeitstermins) rechtfertigen,
insbesondere wenn die Einziehung bei Fälligkeit eine erhebli-
che Härte für den Zahlungsp”ichtigen bedeuten würde. 
Die Erfüllung der Verbindlichkeiten darf durch die Stundung
nicht gefährdet werden. Wird die Stundung durch Einräumung
von Teilzahlung (Raten) gewährt, so ist vorzusehen, dass die
jeweilige Restforderung sofort zur Zahlung fällig wird, wenn die
Fristen für die Zahlung zweier aufeinander folgender Raten
nicht eingehalten werden. 
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(2) Bei Abschluss von Verträgen ist eine Stundung nur zulässig,
wenn die Voraussetzungen des Absatzes 1. gegeben sind und
eine Stundung bei Verträgen gleicher oder ähnlicher Art üblich
ist. 
(3) Stundungsfristen sind möglichst kurz und möglichst nicht
über 2 Jahre hinaus zu bemessen. Nur in begründeten Einzel-
fällen kann eine Stundung auch über einen Zeitraum von zwei
Jahren hinaus gewährt werden. 
(4) Eine Stundung in Form der Ratenzahlung kann höchstens
für die Dauer von fünf Jahren gewährt werden. Nur in begrün-
deten Einzelfällen kann eine Ratenzahlung auch über einen
Zeitraum von fünf Jahren hinaus gewährt werden. 
(5) Bei Stundung kann vom Schuldner, in denen es aus beson-
deren Gründen geboten erscheint, eine angemessene Sicher-
heitsleistung verlangt werden, insbesondere die Zustimmung
zur Eintragung einer Sicherungshypothek. 
Die Eintragung einer Sicherungshypothek ist im Einzelfall zu
prüfen, insbesondere wenn die Stundungen über einen Zeit-
raum von 2 Jahren hinausgeht. Für Sicherheitsleistungen sind
die §§ 241 - 248 AO entsprechend anzuwenden. 
(6) Für gestundete Beträge sind - soweit gesetzlich nichts an-
ders bestimmt ist - Stundungszinsen in Höhe von 2 Prozent-
punkten über dem jeweiligen Basiszinssatz der Deutschen Bun-
desbank zu erheben. Der Zinssatz kann je nach Lage des
Einzelfalles herabgesetzt werden, insbesondere wenn sonst die
Zahlungsschwierigkeiten verschärft würden. Die Entscheidung
hierfür trifft der Verbandsvorsteher bzw. die Verbandsversamm-
lung. 
Für die Verzinsung der Beiträge und Gebühren gelten lt. §§ 4,
7, 9, 10, 12 KAG die Vorschriften der Abgabenordnung in der
jeweils gültigen Fassung. Gemäß §§ 233 ff. AO sind gestundete
Beträge vom Schuldner mit 0,5 v. H. für jeden Monat seit Be-
ginn der Stundung zu verzinsen. 
(7) Von der Erhebung der Zinsen kann ganz oder teilweise ab-
gesehen werden, wenn der Schuldner in seiner wirtschaftlichen
Lage schwer geschädigt oder die Fortsetzung der Erwerbstätig-
keit erheblich gefährdet ist. Über den Verzicht auf die Zinsen
entscheidet der Verbandsvorsteher bei Einzelbeträgen bis zu
einer Höhe von 1.000,00 EUR und die Verbandsversammlung
bei Einzelbeträgen darüber. 
(8) Der Schuldner hat durch Vorlage geeigneter Belege über
Einkommen, Vermögen und Verbindlichkeiten (z. B. zeitnahe
Vermögensübersicht einschließlich Forderungen und Verbind-
lichkeiten) die Gründe für eine erhebliche Härte nachzuweisen. 
(9) Die Peenestrom Wasser GmbH als Betreibergesellschaft für
den Zweckverband hat nach gleichen Grundsätzen für Stundun-
gen zu verfahren. 

§ 5 
Niederschlagung 

(1) Ansprüche des Zweckverbandes dürfen niedergeschlagen
werden, wenn 
a) feststeht, dass die Einziehung vorübergehend keinen Erfolg

haben wird, 
b) die Kosten der Einziehung außer Verhältnis zur Höhe des

Anspruchs stehen. 
c) die Beitreibung erfolglos versucht worden ist, sofern sich

nicht schon aus den ermittelten Umständen ergibt, dass die
Beitreibung zurzeit keine Aussicht auf Erfolg bietet. 

(2) Mit der Niederschlagung erlischt die Forderung nicht. Die
Niederschlagung kann jederzeit wieder rückgängig gemacht
werden, wenn sich die “nanzielle Situation des Schuldners bes-
sert. Die weitere Rechtsverfolgung ist daher nicht ausgeschlos-
sen. Da die Niederschlagung die Forderung bestehen lässt,
können etwaige dennoch erbrachte Zahlungen auf die Abga-
benschuld nicht zurückgefordert werden. 
(3) Für die Niederschlagung bedarf es keines Antrages des
Schuldners. Eine Mitteilung an den Schuldner ist nicht erforder-
lich aber anzustreben. Wird dennoch eine entsprechende Nach-
richt gegeben, so ist darin das Recht vorbehalten, den An-
spruch erneut geltend zu machen. 
(4) Die Niederschlagung unterbricht nicht die Zahlungsver-
jährung von 5 Jahren (§§ 228 AO ff). 
Die Peenestrom Wasser GmbH als Betreibergesellschaft für
den Zweckverband wird deshalb die Niederschlagungen lau-
fend überwachen. Dazu führt die Peenestrom Wasser GmbH ei-
ne Liste mit folgenden Angaben: 

- Name und Anschrift des Schuldners 
- Höhe des Anspruches 
- Gegenstand (Rechtsgrund) 
- Zeitpunkt der Fälligkeit 
- Zeitpunkt der Niederschlagung 
- Zeitpunkt der Verjährung 
- Zeitpunkt des neuen eventuellen Zugangs (Sollstellung) 
(5) Die Einziehung ist erneut zu versuchen, wenn sie nach der
Entwicklung der wirtschaftlichen Verhältnisse des Schuldners
Erfolg verspricht. Der Anspruch ist spätestens vor Ablauf des 2.
Wirtschaftsjahres nach der Niederschlagung erneut geltend zu
machen. Hat die Beitreibung der Forderung auch dann keinen
Erfolg, kann nach § 6 dieser Satzung verfahren werden. 

§ 6 
Erlass 

(1) Forderungen des Zweckverbandes können ganz oder teil-
weise nur dann erlassen werden, 
wenn 
a) nachweislich feststeht, dass der Anspruch dauernd nicht

mehr einziehbar ist oder 
b) die Einziehung für den Schuldner den Umständen nach eine

unbillige Härte bedeuten würde, d. h. seine wirtschaftliche
Existenz gefährdet würde; 

c) die Kosten der Beitreibung in keinem angemessenen Ver-
hältnis zu dem einzuziehenden Betrag stehen, es sei denn,
dass die grundsätzliche Bedeutung des Falles die Einzie-
hung geboten erscheinen lässt. 

(2) Für einen Erlass nach Absatz 1 Buchstabe a) ist der Nach-
weis hierüber durch die Niederschrift über vergebliche Pfän-
dungsversuche oder bei einem Konkursverfahren durch die
Vorlage eines Verteilungsbeschlusses zu erbringen. 
Der Begriff der unbilligen Härte nach Abs. 1 Buchstabe b) ist
eng auszulegen. 
(3) Durch Erlass erlischt der Anspruch des Zweckverbandes. 
(4) Eine besondere unbillige Härte ist insbesondere anzuneh-
men, wenn sich der Schuldner in einer unverschuldeten wirt-
schaftlichen Notlage be“ndet und zu befürchten ist, dass die
Weiterverfolgung des Anspruches den notwendigen Lebensun-
terhalt des Schuldners gefährden oder zu einer Existenzgefähr-
dung im Hinblick auf die Fortführung seiner Erwerbstätigkeit
führen würde (maßgeblich sind dabei die Verhältnisse des
Schuldners zum Zeitpunkt der Fälligkeit der Abgabe). 
(5) Der Abgabenerlass setzt nicht zwingend einen Antrag des
Abgabenp”ichtigen voraus. Wer einen Erlass aus Billigkeits-
gründen beantragt, muss die dafür sprechenden Gründe im Ein-
zelnen darlegen und glaubhaft machen. Ein Erlass kann aber
auch von Amts wegen im Heranziehungsverfahren gewährt
werden. 

§ 7 
Zuständigkeit 

1. Zur Stundung ermächtigt sind: 
a) die Verbandsversammlung 

bei Einzelbeträgen über 20.000,00   
b) der Verbandsvorsteher 

bei Einzelbeträgen bis 
zu einer Höhe von 20.000,00   

2. Zur Niederschlagung ermächtigt sind: 
a) die Verbandsversammlung 

bei Einzelbeträgen über 10.000,00   
b) der Verbandsvorsteher 

bei Einzelbeträgen bis 
zu einer Höhe von 10.000,00   

3. Zum Erlass ermächtigt sind: 
a) die Verbandsversammlung 

bei Einzelbeträgen über 5.000,00   
b) der Verbandsvorsteher 

bei Einzelbeträgen bis 
zu einer Höhe von 5.000,00  

§ 8 
Ansprüche aus Vergleichen 

Die in § 7 Abs. 1 erteilten Ermächtigungen gelten auch für die
Verfügung über privat-rechtliche Ansprüche des Zweckverban-
des im Wege eines Vergleiches. 
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§ 9 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Satzung vom 11.03.1998 außer Kraft. 

Wolgast, 17.04.2009 

Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und
Formvorschriften verstoßen wurde, können diese gemäß § 5
Abs. 5 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vor-
pommern nach Ablauf eines Jahres seit dieser öffentlichen Be-
kanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden. Diese Ein-
schränkung gilt nicht für die Verletzung von Anzeige-,
Genehmigungs- oder Bekanntmachungsvorschriften. 

Wolgast, 17.04.2009 

Wildschadensausgleichskasse
des Landkreises Ostvorpommern

Einladung

Auf der Grundlage des § 7 (1) der Hauptsatzung der Wildscha-
densausgleichskasse des Landkreises Ostvorpommern vom
23.09.2000 wird die

Mitgliederversammlung für das Kassenjahr 2008/2009
einberufen.

Die Mitgliederversammlung “ndet am 23. Mai 2009 ab 09.00
Uhr in Anklam (ŒUt Pott un Pann• Bluthsluster Straße - Zucker-
fabrik) statt.

Tagesordnung:

1. Eröffnung und Begrüßung
2. Bestätigung der Tagesordnung
3. Rechenschaftsbericht des Vorstandes
4. Bericht zum Haushaltsplan 2008/2009
5. Bericht der Rechnungsprüfer
6. Aussprache zu den Berichten
7. Entlastung des Vorstandes und der Rechnungsprüfer
8. Vorstellung des Haushaltsplanes 2009/2010
9. Beschlussfassungen
10. Schlusswort

Dr. Ludwig Hill
Kassenvorsteher

Für die notwendigen Beschlussfassungen zu den Satzungsän-
derungen liegen die Änderungsvorschläge in der Geschäftsstel-
le Usedom und bei allen Vorstandsmitgliedern ab dem 14. April
2009 aus.

Anklamer Literatur- und Kunstkreis

Veranstaltungen im Mai und Juni 2009
im Café ŒVis a vis•

Am 13. Mai, 15.30 Uhr, veranstaltet die Lyrikerin Anneliese
Korte (Trassenheide) (Gesellschaft für Lyrikfreunde Mecklen-
burg-Vorpommern und Berlin) zusammen mit der Greifswalder
Pianistin Barbara Ullrich einen heiter-besinnlichen Frühlings-
abend. 
Eintritt: 2 Euro
Am 10. Juni, 15.30 Uhr, liest der DDR-Erfolgsautor Wolfgang
Schreyer (Buchau”age 5 Millionen) (Verband deutscher Schrift-
steller) aus seinen Werken. 
Eintritt: 2 Euro

Hansestadt Anklam

6. Internationaler Tag der Hanse 2009

Am Sonnabend , dem 16. Mai 2009, “ndet der 6. Internationa-
le Tag der Hanse statt.
Wie die anderen Mitgliedsstädte im Städtebund Die Hanse an
diesem Tag Programme anbieten, werden auch in der Hanse-
stadt Anklam hanseatische Themen aufgegriffen und entspre-
chende Angebote unterbreitet. Die Mitgliedsstädte der Hanse
begehen diesen Festtag gemeinsam.
Anliegen dieses Tages ist es, die Bewohner der Hansestädte
an die Bedeutung und die Geschichte der historischen Hanse
und ihrer Städte zu erinnern und das Bewusstsein der Bürger
zu vertiefen, in einer Stadt zu leben, die auch in der Gegenwart
diese Traditionen bewahrt.

Das Programm der Hansestadt Anklam für den 16. Mai 2009
enthält folgende Angebote:

Museum im Steintor 
freier Eintritt von 10.00 bis 17.00 Uhr
kostenfreie Führungen durch das Museum zur Hansege-
schichte
um 11.00 und um 14.00 Uhr 

Anklam-Information 
10.00 bis 16.00 Uhr geöffnet

Rathaushalle
Präsentation der DVDs ŒWirtschaft und Tourismus•, ŒIka-
reon• und ŒGestaltung der Innenstadt• der Hansestadt An-
klam von 10.00 bis 16.00 Uhr

Innenstadt
kostenfreie Stadtführung um 13.00 Uhr (Dauer zwei Stun-
den)
Treffpunkt vor dem Rathaus auf dem Markt

Foto: Nordkurier
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Nikolaikirche und Museum im Steintor
Sonderausstellung 
ŒVerschüttet-vergessen-entdeckt• -  
erstmalige, vollständige Präsentation des Anklamer Silber-
schatzfundes von 1995 mit Münzen aus der Hansezeit
Ausstellung zur Kirchengeschichte
von 10.00 bis 17.00 Uhr 

Änderungen vorbehalten!

Voranmeldungen oder Anfragen an:
Hansestadt Anklam
Fachbereich 1
SG Bildung, Kultur, Jugend, Sport, Tourismus
Dr. Wilfried Hornburg
Burgstraße 15
17389 Anklam
Tel. 03971/835137 
E-Mail: Dr.Hornburg@anklam.de  

Veranstaltungen im Jugendhaus Wolgast

Mai 2009

Do., 07.05.    
19.30 Uhr KINO: 12 Uhr mittags (Eintritt frei) 
Sa., 09.05.   
ab 14 Uhr  Gützkow, Jugendklub: Sportfest und Party (So-

undwerkstatt on tour) 
Di., 12.05.    
8 - 12 Uhr Lesewettstreit (Schulveranstaltung) 
Do., 14.05.  
ab 14 Uhr Die Theaterbotschafter (Performance, Eintritt frei)
Do., 14.05.    
19.30 Uhr  KINO: Karbid und Sauerampfer (Eintritt frei) 
Di., 19.05.    
ab 9 Uhr  Gegen-Sucht (Präventionsveranstaltung mit

Chamäleon e. V.) 
Do., 21.05. 
19.30 Uhr KINO: Casablanca (Eintritt frei) 
Sa., 23.05. 
ab 16 Uhr Lagerfeuer und Grillen 
Do., 28.05.  
19.30 Uhr KINO: King Kong und die weiße Frau (Eintritt frei) 
Fr., 29.05.   
19 Uhr Beachparty (ab 12 Jahre, 1 Euro Eintritt) 
Sa.,  30.05.    
15 Uhr  Kids in/on the Beach (ab 0 Jahre, 0,50 Euro) 
Sa., 30.05.
15 Uhr Fahrt zum Hansedom Stralsund (5 Euro TN-Ge-

bühr; Lt. Liste + Muttizettel) 

07. Mai, 12 Uhr mittags - High noon [USA 1952; 85 min]
Am Tag seiner Hochzeit steht Sheriff Will Kane (Gary Cooper)
vor einer schweren Gewissensentscheidung. Eigentlich wollte
er mit seiner jungen Frau Amy (Grace Kelly) die Stadt verlas-
sen. Doch der gefürchtete Mörder Frank Miller (Thomas Mit-
chell) hat sich angekündigt, um sich für die sieben Jahre Zucht-
haus zu rächen. Soll sich Kane, von Freunden und Mitbürgern
verlassen, in der ausgestorbenen Stadt Miller und seinen drei
Komplizen stellen oder Amys Bitten nachgeben, die als Quäke-
rin jede Form der Gewalt verabscheut? Als um zwölf Uhr mit-
tags der Zug in der glühenden Hitze im Bahnhof einrollt, schlägt
die Stunde der Entscheidung ƒ   

14. Mai, Karbid und Sauerampfer [DDR 1963; 85 min]
Kalle (Erwin Geschonneck), Arbeiter in einer Dresdner Zigaret-
tenfabrik, selbst jedoch Nichtraucher, will nach Kriegsende mit
dafür sorgen, dass wieder produziert werden kann. Dafür wird
Karbid gebraucht. Er erfährt von Karbidfässern in Wittenberg,
die er auf abenteuerliche Weise … per Anhalter … nach Dresden
zu bringen trachtet. Sein Zahlungsmittel sind Zigaretten, seine
Wegzehrung Sauerampfer. Er trifft u. a. auf die hilfsbereite Kar-
la, bei der er am liebsten für immer bliebe, kann ein Stück des
Weges auf einem LKW zurücklegen, wird der Plünderei ver-
dächtigt und gerät in die Fänge eines geschäftstüchtigen US-
Soldaten. Schließlich kommt er mit zwei von sieben Fässern am
Ziel an. 

21. Mai, Casablanca [USA 1942; 105 min]
Im Dezember 1941 ist Casablanca Zwischenstation für Flücht-
linge vor der Nazidiktatur auf dem Weg nach Amerika. Transitvi-
sa sind schwer zu bekommen; sie werden auf dem Schwarzen
Markt gehandelt oder vom korrupten Polizeichef Renault ausge-
stellt. Umschlagplatz für Reisepapiere, Nachrichten und Men-
schen ist ŒRick•s Café Américain•, das einem trinkenden, aus-
gebrannten Zyniker (Humphrey Bogart) gehört. Eines Tages
treffen dort Victor Lazlo, ein aus einem Konzentrationslager ge-
”ohener Widerstandskämpfer, und seine Begleiterin Ilsa (Ingrid
Bergman) ein. Sie brauchen ebenfalls Ausreisevisa. Es kursiert
das Gerücht, dass solche Dokumente, die zwei ermordeten
deutschen Kurieren gehörten, in Ricks Besitz sind. Victor weiß
nicht, dass Rick Ilsa einmal sehr geliebt hat. Major Strasser, ein
hoher deutscher Militär, versucht Lazlos Ausreise unter allen
Umständen zu verhindern; er hat allerdings keine of“zielle
Handhabe gegen ihn, da Casablanca Teil des unbesetzten
Frankreichs ist. Während Rick und Ilsa die Missverständnisse
der Vergangenheit aufklären, führt eine Demonstration französi-
schen Nationalbewusstseins in ŒRick•s Café• zur Verschärfung
der Lage; Strasser klärt Ilsa darüber auf, dass Menschenleben
in Casablanca nicht viel wert seien. Schließlich übergehen Rick
und Renault ihre persönlichen Interessen und verhelfen dem
Paar zur Flucht.

28. Mai, King Kong und die weiße Frau [USA 1933; 96 min]
Ein Filmteam und das Starlet Ann Darrow reisen für Dreharbei-
ten zu einer entlegenen Insel, die vom Riesenaffen King Kong
beherrscht wird. Eines Nachts wird Ann von Eingeborenen ent-
führt, um ihm geopfert zu werden. Nach einer dramatischen Be-
freiung wird King Kong nach Amerika gebracht. Dort soll er als
achtes Weltwunder präsentiert werden, doch der Affenkönig be-
freit sich und ”ieht mit Ann in die Straße von New York. Der
Film war der erste Ton“lm, bei dem während der Handlung Mu-
sik eingespielt wurde; er gilt als wegweisend für das Genre des
Abenteuer“lms. Er zeigt eine der tragischsten Liebesromanzen
der Filmgeschichte. 

Im Rahmen ihrer Europatournee 2009/10 gastieren die:

Maxim Kowalew Don Kosaken

am 12.05.2009 um 19.00 Uhr in der Kirche Quilow

Karten-Vorverkauf:
* Ziethen: Ev. Pfarramt, Dorfstraße 4, Tel.: 03971/210613

Quelle-Laden Hein,
Dorfstr. 15, Tel.: 03971/240323

* Anklam: Anklam-Information (im Rathaus),
Markt 3, Tel.: 03971/835154
Einlass 18.00 Uhr
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Der Chor lässt das musikalische Erbe der Kosaken auf tech-
nisch brillantem Niveau wieder au”eben. Er wird russisch-or-
thodoxe Kirchengesänge sowie einige Volksweisen und Bal-
laden zu Gehör bringen.
Anknüpfend an die Tradition der großen alten Kosaken-Chöre
zeichnet sich der Chor durch seine Disziplin aus, die er dem
musikalischen Gesamtleiter Maxim Kowalew zu verdanken hat.
Singend zu beten und betend zu singen.
Jeder dieser Sänger stellt für sich eine besondere charakteristi-
sche Persönlichkeit dar, die im Konzertverlauf solistisch ihre un-
glaubliche stimmliche Fähigkeiten präsentiert. Denn an diese
Stimmgewalt, immense Stimmvolumen, klangliche Farben-
vielfalt und extreme Tonumfänge bei gleichzeitig höchster
technischer Perfektion und Präzision kommen nicht viele Sän-
ger heran.
Auch im neuen Konzertprogramm dürfen Wunschtitel wie
ŒAbendglocken•, ŒStenka Rasin•, ŒSuliko• und ŒMarusja• nicht
fehlen.

Der in Danzig geborene Diplomsänger MAXIM KOWALEW
konnte sich schon im Elternhaus der Musik kaum entziehen.
Bereits im frühen Alter von sechs Jahren begann er an einer
staatlichen Musikschule Geigenunterricht zu nehmen.
Sein Vater war Pianist und Klavierlehrer, seine Mutter Gesangs-
lehrerin. Dadurch, dass sein Vater russischer Abstammung ist,
wurde sein Interesse an der Kultur jenes großen Landes im
Osten früh geweckt. Maxim Kowalews Mutter ist gebürtige
Deutsche. Sie gab ihm den Blick aus Westen mit auf den Weg.
Noch bevor er das professionelle Singen erlernte, bestaunte er
als Kind die Erzählungen, Lieder und märchenhaften Geschich-
ten der Völker des Ostens, besonders der Kosaken, welche ihn
für sein weiteres Leben prägten. Damit stand für Maxim Kowa-
lew schon früh fest, dass auch er Musik studieren und eine
klassische Gesangsausbildung absolvieren würde. So begann
er sein Gesangsstudium an einer der berühmtesten Musikhoch-
schulen im Osten. Mit dem Magistertitel beendete er sein Studi-
um an der Musikhochschule in Danzig. Dort erwarb er den aka-
demischen Grad ŒMagister der Kunst•. Es dauerte nicht lange,
bis er eine Vielzahl von Opernengagements erhielt und seine
Popularität steil anstieg. Seine Karrierelaufbahn setzte er kurz
danach in verschiedenen Chören und Volksmusikensembles
fort. Ab 1983, nach dem Diplom und diversen Opernengage-
ments, sang er in West-Europa, den USA und Israel. Er sang
unter anderem in Ural- und Wolga Kosaken Chor . Er bereiste
russisch-orthodoxe Klöster, um seine Kenntnisse im Bereich
der östlichen Chormusik zu perfektionieren, und vertiefte sein
Wissen im Unterricht des berühmten Dirigenten und Theologen
Georg Szurbak in Warschau. Als großes Vorbild fungierte im-
mer der berühmte Dirigent des Don Kosaken Chores Sergej
Jaroff.
Erst nach seinen vielen internationalen Erfahrungen tat er 1994
den wohl entscheidendsten Schritt seines künstlerischen Le-
bens und sang in einem Chor, aus welchem sich später die MA-
XIM KOWALEW DON KOSAKEN herauskristallisierten. Jener
Klangkörper lässt das musikalische Erbe der Kosaken in West-
europa und Skandinavien auf technisch brillantem Niveau wie-
der au”eben. Maxim Kowalew sieht es bis heute als seine Auf-
gabe, die schönen russischen Melodien zur Freude des Hörers
erklingen zu lassen und dadurch ein Zeugnis abzulegen vom
Geiste jenes alten unvergänglichen Russlands, das oft über
dem Tagesgeschehen in Vergessenheit gerät. Dabei ist ihm
auch wichtig, begabten Künstlern die Möglichkeit zu geben, ihr
großes Talent an die Öffentlichkeit zu bringen.

Demokratischer Frauenbund

Landesverband 
Mecklenburg-Vorpommern e. V.

Max-Sander-Straße 6, 17389 Anklam

Sprechzeiten Max-Sander-Straße 6

Sprechzeiten
montags 13.00 bis 15.00 Uhr Büchertausch
dienstags 09.00 bis 11.30 Uhr Sprechtag

19.00 bis 20.00 Uhr Frauensport in der
Turnhalle der Käthe-
Kollwitz-Schule in Anklam

donnerstags 09.00 bis 11.30 Uhr Sprechzeit

In der Tagespresse und im Aushang beim dfb erfahren Sie wei-
tere aktuelle Termine und Themen unserer Veranstaltungen.

Mit freundlichen Grüßen

Lange
Mitarbeiterin dfb e. V. Anklam

Wanderfreunde Wolgast e. V.

Wanderungen im Mai 2009

Donnerstag, den 07.05.09 ŒZum Botanischen Garten•
Wanderführer: Gerhard Rückart 0170/2108741
Treffpunkt: 8.20 Uhr Bahnhof Wolgast 

Hafen
Route: ca. 15 km Schmollensee - Pudagla -

Reitbahnweg - Teufelstein -
Neppermin - Balm - NSG 
Mellenthiner Os -
Wasserschloss - Botanischer 
Garten

Hinfahrt: UBB
Rückfahrt: Bus/UBB 
Einkehr: unterwegs möglich

Samstag, den 09.05.09 ŒWas schaffst du?•
Wanderführer: Gerhard Rückart 0170/2108741
Treffpunkt: 8.20 Uhr Bahnhof Wolgast 

Hafen
Route: je nach Leistungsvermögen

Ahlbeck - Promenade bis 
Bansin - Hauptwanderung bis 
Trassenheide - Mölschow - 
Stadtweg - Wolgast

Hinfahrt: UBB
Rückfahrt bei Bedarf: UBB in allen Orten unterwegs 

möglich
Einkehr: überall unterwegs möglich

Donnerstag, den 14.05.09 ŒDer Frühling hat sich 
eingestellt•

Wanderführer: Gisela  
Kerlikowsky 03836/202816

Treffpunkt: 8.20 Uhr Bahnhof Wolgast 
Hafen

Route: ca. 15 km Stubbenfelde - Ückeritz 
Achterwasser - Stagnieß - 
Gesteinsgarten - Wockninsee - 
Utkiek - Kölpinsee

Fahrt: UBB
Rucksackverp”egung
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Samstag, den 16.05.09 ŒIn die Ferne•
Wanderführer: Günter Wiese 038377/41928
Treffpunkt: 8.00 Uhr Aldi-Parkplatz PKW 

Fahrgemeinschaften (bitte 
anmelden)

Route: ca. 20 km Wandergebiet Teterower Berge 
- Krakower See

Rucksackverp”egung

Donnerstag, den 21.05.09 ŒZu den Kiesseen in Ziemitz•
Wanderführer: Anna Neubauer 03836/602135
Treffpunkt: 13.00 Uhr Rungehaus Wolgast 

Hafen
Route: ca. 16 km Wolgast - Sauzin - Damm - 

Ziemitz - Kiesseen - Sauzin - 
Wolgast

Einkehr: Sauzin möglich

Samstag, den 23.05.09 ŒVom Peenestrom zum Meer•
Wanderführer: Gitta Hahn 03836/204219
Treffpunkt: 8.20 Uhr Bahnhof Wolgast 

Hafen
Route: ca. 20 km Karlshagen - Peenemünde - 

Cämmerersee - Küsten-
wanderweg bis Zinnowitz

Fahrt: UBB
Rucksackverp”egung:

Samstag, den 30.05.09 ŒUnd P“ngsten ins Grüne•
Wanderführer: Gerhard Rückart 0170/2108741
Treffpunkt: 8.20 Uhr Bahnhof Wolgast 

Hafen
Route: ca. 12 km Bansin - Gothen - Korswandt - 

Ahlbeck
Fahrt: UBB
Einkehr: Imbiss am Wolgastsee

Vorschau - Wanderungen im Juni 2009

Donnerstag, den 04.06.09 ŒZu den Wasserfällen von OVP•
Wanderführer: Helmut Jira 03836/203104
Treffpunkt: 8.15 Uhr Bushaltestelle 

ŒBreitestraße• Wolgast
Route: ca. 15 km Kemnitz - Hanshagen - Katzow
Fahrt: Bus Rück: 13.02 Uhr Katzow
Rucksackverp”egung

Herzliche Glückwünsche zum Geburtstag

Ursula Buda am 07.05.
Ute Jacobi am 07.05. zum 65. Geburtstag
Muthardt Böhm am 12.05.
Helmut Jira am 15.05.
Horst Beckmann am 18.05.
Ilse Schröder am 28.05.

Kreisverband der Rassekaninchenzüchter
Ostvorpommern e. V.

Schaukalender 2009/2010

Jungtierschauen
04./05.07.2009 M133 Zinnowitz Pfarrscheune Hohendorf
11./12.07.2009 M31 AnkIam Peenelandmarkt
10. - 13.09.2009 Landesjungtierschau MELA Mühlengeez

Tischbewertungen/Werbeschauen
22.08.2209 Tischbewertung M63 Greifswald - Vereins-

gelände 
03.10.2009 Werbeschau M11 Seebad Ahlbeck Hoffest

Mellenthin

Alttierschauen
10./11.10.2009 Allgemeine Ortsschau M65 Ducherow
10./11.10.2009 18. Wienerclubvergleichsschau ZDRK im

Landesverband Bayern

31.10./01.11.2009 off. KS Demmin mit angeschl. Riesenclub-
schau und Thüringerclubschau in der Frie-
senhalle Demmin

14./15.11.2009 Kreisverbandsschau OVP in Anklam
21./22.11.2009 Landesverbandsschau in Gnoien
20. - 22.11.2009 Europaschau in Nitra - Slowakei
05./06.12.2009 Ortsschau M11 Seebad Ahlbeck
05./06.12.2009 Ortsschau M66 Medow
05./06.12.2009 Pommernschau M78 Wolgast - Obsthal-

le 
12./13.12.2009 Bundesschau in den Messehallen Kar-

lsruhe

Rammlerschauen
23./24.01.2010 Landesrammlerschau Malchin Philoso-

phenweg
06./07.02.2010 Vorpommersche Rammlerschau in Wol-

gast Obsthalle

Caritas Kreisstelle Ostvorpommern 

Projekt ŒJugend engagiert in Anklam•

Wir suchen Schüler (ab 14 Jahre), die Lust haben sich regel-
mäßig in ihrer Freizeit ehrenamtlich zu engagieren.

Mit unserer Stellenbörse für freiwilliges Engagement für Ju-
gendliche mit den Bereichen Kultur/Soziales/Sport/Umwelt
bietet die Caritas viele verschiedene Möglichkeiten freiwillig
tätig zu werden.
Mögliche Einsatzbereiche: 
ƒ Kindertagesstätten, Jugendeinrichtungen, Senioreneinrich-
tungen, Umsonstladen, Freiwilligenzentrum, Vereine, Schüler-
garten etc.

Wir unterstützen bei:
€ Vermittlung einer Einsatzstelle entsprechend den Interessen

und Wünschen der Jugendlichen
€ Unterstützen bei der Kontaktaufnahme und Absprache mit

der Einrichtung
€ Unterstützung bei eventuellen Schwierigkeiten
€ Veranstalten regelmäßige Austauschtreffen
€ Helfen bei der Entwicklung und Begleitung von Projekten
€ Zertifikat für Bewerbungen nach Abschluss des Einsatzes

Kontakt:
Caritas Kreisstelle Ostvorpommern
Friedländer Str. 43
17389 Anklam
Tel.: 03971/20 35-0

Projektleitung: Susanne Meyer M.A.
Telefon: 03971/2035-22 oder 03971/20 35-0
E-Mail: Jugend.engagiert-anklam@caritas-vorpommern.de
http://www.caritas-vorpommern.de/jugend-engagiert.html

Ansprechpartnerin im Freiwilligen Zentrum Anklam : 
Frau Lorenzen und Frau Arndt
Telefon: 03971/244-228
Öffnungszeiten: Dienstag und Donnerstag von 10 - 12 Uhr so-
wie Mittwoch 12 - 15 Uhr
Friedländerstr. 3, 17389 Anklam

SHIA e. V.

Familienzentrum 
Mühlentrift 4, 17438 Wolgast

Unsere Angebote im Mai 2009

Montag
Frauentreff 09.30 Uhr
Computerkabinett mit Internet 14.00 Uhr
Hausaufgabenhilfe 14.00 Uhr
Eltern-Kind-Gruppe 15.00 Uhr
Töpfern Erwachsene mit Anleitung 18.00 Uhr
offener Kinder- u. Jugendtreff
(Playstation, Billard, Airhockey,
Tischfußball, Spiele u. v. m.) ab 13.00 Uhr



Dienstag
Töpfern Erwachsene mit Anleitung 09.00 Uhr
Eltern-Kind-Gruppe (Babytreff) 10.00 Uhr
Computerkabinett mit Internet 14.00 Uhr
Projekt ŒBerufsfrühorientierung• 14.00 Uhr
Hausaufgabenhilfe 14.00 Uhr
Töpfern für Kinder mit Anleitung 15.00 Uhr
Fitness 19.00 Uhr
offener Kinder- u. Jugendtreff
(Playstation, Billard, Airhockey,
Tischfußball, Spiele u. v. m.) ab 13.00 Uhr

Mittwoch
Töpfern Erwachsene mit Anleitung 09.30 Uhr
Computerkabinett mit Internet 14.00 Uhr
Hausaufgabenhilfe 14.00 Uhr
Kurs ŒKreatives Gestalten• 15.00 Uhr
Niederdeutscher Zirkel (13.05.) 15.30 Uhr
Treffpunkt ŒFamilie• 16.30 Uhr
offener Kinder- u. Jugendtreff
(Playstation, Billard, Airhockey,
Tischfußball, Spiele u. v. m.) ab 13.00 Uhr

Donnerstag
Töpfern Erwachsene mit Anleitung 09.30 Uhr
Computerkabinett mit Internet 14.00 Uhr
Projekt ŒBerufsfrühorientierung• 14.00 Uhr
Hausaufgabenhilfe 14.00 Uhr
Zeichenzirkel (07./28.05.) 15.00 Uhr
Fitness 19.00 Uhr
offener Kinder- u. Jugendtreff
(Playstation, Billard, Airhockey,
Tischfußball, Spiele u. v. m. ab 13.00 Uhr

Freitag
besonderes Freitagsangebot ab 14.00 Uhr
08.05. Vase zum Muttertag gestalten
15.05. Teminplaner für Vati
29.05. Textilgestaltung (bitte ein T-Shirt o. ä. mitbrin-

gen)

Computerkabinett mit Internet 14.00 Uhr
Hausaufgabenhilfe 14.00 Uhr
offener Kinder- u. Jugendtreff
(Playstation, Billard, Airhockey,
Tischfußball, Spiele u. v. m.) ab 13.00 Uhr

Zusätzlich zu unseren Veranstaltungsangeboten hat unser Fa-
miliencafé täglich für Sie von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Es werden
kleine Snacks, Eis und Getränke angeboten.

In unserem täglichen offenen Kinder- und Jugendbereich gibt
es vielfältige Betätigungsfelder, z. B. Billard, Tischfußball und
Airhockey.

In unserem Clubraum können die Kinder und Jugendlichen
nicht nur unter Aufsicht die Hausaufgaben erledigen, sondern
auch an der Play-Station, an der Wii und bei Brettspielen ihr lo-
gisches Denken testen.

Im Computerkabinett wird das Projekt ŒBerufsfrühorientierung•
angeboten. Weiterhin besteht die Möglichkeit, Bewerbungsun-
terlagen und anderes zu erstellen.

Für den kreativen Bereich steht ein Bastelzimmer zur Verfü-
gung (Gruppen bitte mit Voranmeldung).

Zu unserem Service gehören auch die Vermietung von Räum-
lichkeiten für Beratungen und Familienfeiern und die Ausrich-
tung von Kindergeburtstagen.

Gern stehen wir Ihnen unter der Tel.-Nr. 03836/202056 bzw.
Fax 202060 zur Verfügung.

Familienzentrum

Allgemeine Soziale Beratung, 

Caritas Anklam
Friedländer Str. 43, 17389 Anklam, 
Tel.: 03971-20350
Beratung zu:
· Sozialen Rechtsansprüchen, Arbeitslosigkeit
· Wohnung, Miete, Energie
· Kuren und Familienerholung
· Psychosoziale Anliegen
· Behinderung und Krankheit
· Leistung der Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung
Sprechzeiten:
dienstags 9 - 12 Uhr und 13 - 17 Uhr
mittwochs 9 - 12 Uhr und 13 - 17 Uhr
Es wird empfohlen, vorab einen Termin zu vereinbaren!

Das Freiwilligenzentrum Anklam 

Möchten Sie freiwillig und ehrenamtlich
etwas tun?

· Die ŒKleeblattschule• sucht Freiwillige zur Gründung von
Interessengemeinschaften für :

- sportliche Aktivitäten 
- leiten eines Schattentheaters
- vermitteln der plattdeutschen Sprache

· Betreuung von Senioren
· Unterstützung bei der Betreuung von Vorschulkindern 
· Begleitung und Kommunikation psychisch kranker Kin-

der/ Jugendlichen
· Der Umsonstladen sucht Freiwillige die Nachmittags oder

gelegentlich am Wochenende den Laden öffnen
· Eine Schule sucht Freiwillige die:

- mit Kindern lesen üben
- mit Kindern basteln und Handarbeit machen
- den Kindern handwerkliche Fähigkeiten vermitteln

· Eine Kita sucht Hobbyhandwerker und einen Aquarianer
· Wir suchen Freiwillige die in einer Kita :

- kochen und backen mit Kindern
- mit Kindern in der Musikwerkstatt musizieren
- im Labor mit Kindern experimentieren
- Kindern Anleitung in einer Kreativwerkstatt geben

· Der Verein gemeinsam nicht einsam sucht interessierte
Freiwillige 

oder suchen Sie Freiwillige für eine hier nicht genannte
Aufgabe ? 

So erreichen Sie uns :
FZA Freiwilligenzentrum Anklam, Friedländer Str. 3
Telefon 03971/244-228, Frau Wenke Lorenzen, Frau Evelin
Arndt
Sprechzeiten: Dienstags und Donnerstags 
von 10.00 - 12.00 Uhr
Mittwochs von 12.00 - 15.00 Uhr
e-mail: freiwilligenzentrum.anklam@caritas-vorpommern.de
Online-Beratung der Caritas: www.caritas-vorpommern.de

DER UMSONSTLADEN ANKLAM 

FZA, Friedländer Str. 3, Seiteneingang
Haben Sie Dinge zu Hause die Sie nicht mehr benötigen, 
z. B. Bücher, Geschirr, Haushaltswaren, Werkzeuge, Geräte ?
Sie können uns gern alles bringen, was sie nicht mehr
benötigen. 
Nach Absprache auch Abholung möglich.
Benötigen Sie etwas für Ihren Haushalt, die Schule, zum
Spielen oder Lesen ?
Wer etwas bei uns “ndet kann es kostenlos bzw. gegen ei-
ne kleine Spende mitnehmen.
Öffnungszeiten : 
Montag von 10.00 - 16.00 Uhr
Dienstag und Donnerstag von 10.00 - 12.00 Uhr

von 14.00 - 16.00 Uhr
Mittwoch von10.00 - 15.00 Uhr
Freitag von 10.00 - 12.00 Uhr
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